
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/1/31 98/13/0156
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.2001

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §162 Abs2;

Rechtssatz

Aufwendungen sind bei Verweigerung der betre5enden Angaben iSd § 162 Abs 2 BAO auch dann zwingend nicht

anzuerkennen, wenn die Tatsache der Zahlung und deren betriebliche Veranlassung an sich unbestritten ist (Hinweis E

30.9.1998, 96/13/0017).
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